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GmbHG, 22. Aufl . 2019, § 2 Rn. 59 f.) die Befreiung 
im Musterprotokoll betriff t und die Ansicht aufgreift, 
dass diese Befreiung bei Bestellung weiterer Geschäfts-
führer entfällt (OLG Stuttgart NZG 2009, 754, 755; 
OLG Nürnberg DNotI-Report 2015, 133). Möglicher-
weise wird hier schlicht eine Aussage zum Musterpro-
tokoll in fragwürdiger Weise pauschalisiert (wobei man 
bereits die Entscheidungen zum Wegfall der Befreiung 
des ersten Musterprotokoll-Geschäftsführers kritisch 
hinterfragen kann, vgl. Heidinger/Blath, ZNotP 2010, 
402, 403; BeckOK-GmbHG/C. Jaeger, Std.: 1.2.2024, 
§ 2 Rn. 76).

b) Unmittelbar personenbezogene Befreiung
Erhält der Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis 
oder Befreiung aufgrund einer echten Satzungsbestim-
mung und wird diese Bestimmung nachträglich auf-
gehoben, so ist die Angelegenheit u.  E. anders zu be-
urteilen: Hier richtet sich die Satzungsänderung auf die 
Bestimmung selbst, die die Befugnis verleiht. Diese Be-
stimmung bietet nicht lediglich die Grundlage für die 
Verleihung der Befugnis, sondern trägt die Befugnis in 
sich. Insofern liegt es u. E. nahe, dass eine Aufhebung 
der Satzungsbestimmung auch eine Aufhebung der 
Befugnis mit sich bringt. 

Das dürfte ebenso bei einer nicht unmittelbar perso-
nenbezogenen Befugnis der Fall sein. Denn auch eine 
Bestimmung, wonach etwa sämtliche Geschäftsführer 
der GmbH einzelvertretungsberechtigt und befreit sind, 
ist zugleich der Geltungsgrund ebendieser Befugnisse. 
Wenn sie aufgehoben wird, dürfte wieder die gesetzliche 
Grundregel wirksam sein. 

3. Fazit
Eine aufgrund statutarischer Öff nungsklausel erteilte 
Einzelvertretungsbefugnis oder Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB gilt u. E. auch dann fort, 
wenn die Öff nungsklausel durch Satzungsänderung 
wieder abgeschaff t wird. Hingegen dürfte eine Vertre-
tungsbefugnis oder Befreiung hinfällig sein, wenn sie 
unmittelbar Gegenstand einer generellen oder perso-
nenbezogenen Satzungsklausel ist und diese aufgehoben 
wird.

Rechtsprechung
BGB §§ 164 Abs. 1 S. 1, 181, 1922 Abs. 1; GBO §§ 29 
Abs. 1, 35 Abs. 1
Fortbestehen der transmortalen Vollmacht des Al-
leinerben nach dem Erbfall

1. Die Legitimationswirkung einer transmortalen 
Vollmacht für Verfügungen, die der Bevollmächtig-

te nach dem Tod des als Eigentümer eingetragenen 
Vollmachtgebers vornimmt, entfällt nicht dadurch, 
dass der Bevollmächtigte dessen Alleinerbe gewor-
den sein kann.

2. Das Grundbuchamt darf beim grundbuchlichen 
Vollzug einer Eigentumsübertragung, die der trans-
mortal Bevollmächtigte unter Berufung auf seine 
Vollmacht vornimmt, dessen Erbenstellung vielmehr 
nur dann berücksichtigen, wenn sie in der Form des 
§ 35 GBO nachgewiesen ist.

OLG Nürnberg, Beschl. v. 25.3.2024 – 15 Wx 2176/23

Problem
Der im Jahr 2022 verstorbene Grundstückseigentümer 
E hatte seiner Ehefrau F notariell beurkundete General- 
und Vorsorgevollmacht unter Befreiung von § 181 BGB 
erteilt. Die Vollmacht galt über den Tod des E hinaus 
(sog. transmortale Vollmacht). F wurde Alleinerbin des 
E. Im Jahr 2023 schloss F einen notariell beurkunde-
ten Vertrag über die Übertragung eines Nachlassgrund-
stücks des E an sich selbst. Auf Veräußererseite handel-
te F unter Vorlage der Vollmacht ausdrücklich für die 
Erben des verstorbenen E. Zu diesem Zeitpunkt lag 
noch kein grundbuchtauglicher Nachweis der Erbfolge 
vor. Das Grundbuchamt hielt die Aufl assung für un-
wirksam, weil die Vollmacht des E an F aufgrund der 
Alleinerbenstellung der F mit dem Erbfall per Konfu-
sion erloschen sei. 

Entscheidung
Der transmortal Bevollmächtigte handelt aus vom Erb-
lasser abgeleitetem Recht. Im Falle seines Handelns nach 
dem Tod des Erblassers werden jedoch nach ganz h. A. 
hierdurch nicht mehr der Erblasser, sondern die Erben 
vertreten (BGH NJW 1983, 1487; OLG München ZEV 
2012, 376; OLG Frankfurt DNotZ 2012, 140). 

Nach dem OLG Nürnberg ist die Übertragung des 
Eigentums am Nachlassgrundstück durch F als Stell-
vertreterin der Erben des E an sich selbst als Erwerberin 
wirksam, §§ 873 Abs.  1, 925 Abs.  1, 164 Abs.  1 S.  1 
BGB. Wegen der Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 BGB könne F die Aufl assung gegenüber sich 
selbst erklären. Obwohl F die Alleinerbin des E sei, kön-
ne sie die transmortale Vollmacht nutzen. Die Ausfer-
tigung der Vollmachtsurkunde weise dem Grundbuch-
amt die Erteilung und den Fortbestand der Vollmacht 
in grundbuchtauglicher Form (§ 29 Abs. 1 GBO) nach 
(Rn. 13). Teilweise wird zwar vertreten, die Vollmacht 
erlösche wegen des Zusammenfallens von Vertretenem 
und Vertreter in einer Person (vgl. die viel beachtete und 
kontrovers diskutierte Entscheidung des OLG Hamm 
DNotI-Report 2013, 70 = BeckRS 2013, 6211). Andere 
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Stimmen behandeln die Vollmacht aufgrund einer sys-
tematischen bzw. formalen Betrachtung jedoch als fort-
bestehend. Das OLG Nürnberg schließt sich nun der-
jenigen Ansicht an, die ein Fortbestehen der Vollmacht 
im Rechtsverkehr (jedenfalls) nach den Rechtsschein-
grundsätzen der §§ 170-173 BGB bejaht (Rn. 18). Maß-
gebend sei, dass das Grundbuchamt die Erbenstellung 
so lange nicht zu prüfen habe, bis ihm ein grundbuch-
tauglicher Erbnachweis nach § 35 Abs. 1 GBO vorliege 
(Rn.  18). Ferner könne über einen längeren Zeitraum 
Unsicherheit darüber bestehen, wer tatsächlich Erbe 
geworden ist. In dieser Phase habe der Rechtsverkehr 
ein Interesse daran, dass der Bevollmächtigte wirk-
sam über das Grundstückseigentum verfügen könne 
(Rn. 19).

Praxishinweis
In der obergerichtlichen Rechtsprechung setzt sich zu-
nehmend die Ansicht durch, dass das Grundbuchamt 
aufgrund der Rechtsscheinwirkungen der §§  170-173 
BGB vom Fortbestehen der transmortalen Vollmacht 
auszugehen hat, bis ihm ein grundbuchtauglicher Erb-
nachweis vorliegt (KG DNotZ 2021, 703; OLG Mün-
chen ZEV 2016, 656 Rn. 23 = MittBayNot 2017, 138; 
OLG  Stuttgart MittBayNot 2019, 578 Rn.  8). Diese 
Ansicht hat zur Konsequenz, dass sich der Alleinerbe 
mit Blick auf das Grundbuchverfahren die Kosten der 
Erteilung eines an sich gem. § 35 Abs. 1 GBO erforder-
lichen Erbscheins sparen kann, indem er (nur!) als Be-
vollmächtigter der Erben auftritt. 

Tritt der Bevollmächtigte zugleich als Alleinerbe auf 
und erklärt er, als solcher zu handeln, zerstört er nach 
einer Entscheidung des OLG München allerdings den 
Rechtsschein des §  172 BGB (OLG München NJW 
2016, 3381 = DNotI-Report 2016, 163). Unter Berück-
sichtigung der Rechtsprec hung des OLG München und 
der hier behandelten Entscheidung des OLG Nürnberg 
kommt es damit praktisch darauf an, in wessen Namen 
der Handelnde im Urkundsrubrum auftritt. 

Literaturhinweise
Hausmann, Internationales und europäisches Fami-
lienrecht, 3. Aufl . 2024, C.H.Beck, 319.- €

Der Kurzkommentar von Prof. Dr. Hausmann ist ein 
Standardwerk für alle, die sich mit der komplexen Mate-
rie des internationalen und europäischen Familienrechts 
befassen. Die ausgezeichnete Kommentierung ist nun in 
der aktualisierten 3. Aufl age erschienen. Kein anderes 
Werk deckt alle relevanten Rechtsquellen dieses Rechts-
gebietes ab und bietet damit eine vergleichbar umfas-
sende Kommentierung in einem Band. Die Erläuterun-

gen der einzelnen Rechtsvorschriften sind wie gewohnt 
prägnant und präzise, wobei der Schwerpunkt auf der 
Rechtsprechung liegt. Durch die klare und verständli-
che Darstellung fi nden sich auch Lesende, die sich nur 
selten mit dem internationalen Familienrecht beschäfti-
gen, bei komplexen Fragen schnell und sicher zurecht.

Seit Erscheinen der 2. Aufl age im Jahr 2018 gab es zahl-
reiche Rechtsänderungen im europäischen und inter-
nationalen Privat- und Verfahrensrecht. Insofern ist das 
Werk ein wertvoller Leitfaden bei der Anwendung der 
neuesten Regelungen. Hervorzuheben ist hierbei ins-
besondere die exzellente Kommentierung der Brüssel 
IIb-VO. Sie hat die Brüssel IIa-VO ersetzt und regelt 
seit dem 1.8.2022 das internationale Verfahrensrecht 
in Ehesachen, auf dem Gebiet der elterlichen Verant-
wortung und bei Kindesentführungen. Auch die Neu-
regelungen im internationalen Adoptionsrecht durch 
die Neufassung des Art. 22 Abs. 1 EGBGB und des 
AdWirkG sind übersichtlich und verständlich erläutert. 
Gleiches gilt u. a. für die geänderten Regelungen des 
auf die Betreuung, Vormundschaft und Pfl egschaft an-
wendbaren Rechts (Art. 24 EGBGB). 

Die Vielzahl der Rechtsquellen des internationalen Fa-
milienrechts kann mitunter schnell überfordern. Durch 
seinen bemerkenswerten Aufbau erleichtert der Kom-
mentar den Lesenden, den Überblick über alle zu be-
achtende Rechtsvorschriften zu behalten. So werden 
die Verordnungen, Staatsverträge und Gesetze nicht im 
Ganzen kommentiert. Stattdessen ist das Werk in drei 
prozessuale Abschnitte (Erkenntnisverfahren, Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen, 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden) gegliedert. Ergänzt wird diese praxisorien-
tierte Struktur durch erläuternde Einführungen, Vorbe-
merkungen, Prüfungsschemata und Querverweise.

Damit ist und bleibt das Werk ein zuverlässiger Leit-
faden für das internationale Familienrecht, der Nota-
rinnen und Notaren praktische Orientierung für ihre 
tägliche Arbeit in diesem anspruchsvollen Rechtsgebiet 
bietet. Angesichts der zahlreichen Gesetzesänderungen 
und Neuregelungen in den vergangenen Jahren kann 
man die Anschaff ung der aktuellen Aufl age nur unein-
geschränkt empfehlen.
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